
Gemeinde Dassendorf

Beschlussauszug
aus der

Sitzung Nr. 14 / 2018 - 2023 des Planungsausschusses der Gemeinde 
Dassendorf 

vom 10.03.2020

TOP 8 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.4 für das Ge-
biet: "Westlich Kreuzhornweg - Am Nienhegen, Hinterste Koppel, 
Quellenweg, Götenweg, Wulersweg, Grenzwall, Buchenweg"
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Beschluss:

Beschlussvorschlag Planungsausschuss:

Der Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf empfiehlt der Gemeindevertretung, 
für die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.4 für das Gebiet: "Westlich 
Kreuzhornweg - Am Nienhegen, Hinterste Koppel, Quellenweg, Götenweg, Wulersweg, 
Grenzwall, Buchenweg" den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zu fassen.

Beschlussvorschlag Gemeindevertretung:
1. Der Entwurf der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.4 für das Ge-
biet: "Westlich Kreuzhornweg - Am Nienhegen, Hinterste Koppel, Quellenweg, Göten-
weg, Wulersweg, Grenzwall, Buchenweg" und die Begründung werden in den vorlie-
genden Fassungen gebilligt.

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszule-
gen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Auslegung 
zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen. 

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 7

Ja-Stimme(n): 7

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0

Der Planungsausschuss weist darauf hin, dass darauf zu achten ist, dass die Anzahl der bisher 



im B-Plan befindlichen festgesetzten Bäume auch im veränderten Bebauungsplan festzusetzen 
ist. 

Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor.


	Auszug beglaubigt

